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a
zur Zeit der Verehelichung ſolches hatte ; das frühere durd

;

hatte . Sie hat jedoch , fo lange iht Ehemann lebt , keinen

Anſpruch an die Bürgernutzungen .

1 . Kapitel .
Von der Erwerbung des Bürgerrechts i

Geburt . ;

§. 6 .

Alle ehelichen Kinder haben das angeborne Bürgerrecht
in der Gemeinde , in welcher ihr Vater zur Zeit der Geburt ,

oder wenn er früher geſtorben ſeyn ſollte , zur Zeit ſeines

Abſterbens Bürger geweſen iſt .
i

S

Uneheliche Kinder erlangen bag Bürgerrecht in der Gez

meinde , in welcher die Mutter zut Zeit der Entbindung
das angeborne Bürgerrecht hatte .

§. 8.

Durch nachgefolgte Ehe der Eltern erwerben die der

elterlichen Gewalt noch nicht entlaſſenen , im Ehevertrage
oder vorher geſetzlich von dem Vater anerkannten Kinder

das Bürgerrecht in der Gemeinde , in welcher ater -

die Mutter erworbene hýrt auf .-
Ç 9 .

War das Kind zur Zeit der Verehelichung ſeiner Eltern
der elterlichen Gewalt bereits entlaſſen , ſo behält es ſein

bisheriges Bürgerrecht . 2

S O :

Zu dem Antritte des angebornen wird
erfordert :

1 ) die Volljährigkeit ;
2) der Beſitz eines den Unterhalt einer amitie Yichernden

Vermögens oder Nahrungszweigs , und



3 ) in ſo fern die Ausübung des Nahrungszweiges an ge⸗

ſetzliche Bedingungen gebunden iſt , die Wachtmäiftütdaß ſolchem Genüge gethan ſey .

§. 1t .
Wer fein Bürgerrecht antreten wil , hat bei dem Gez

meinderathe ſeinen Willen zu erklären und die Erforderniſſe

Für den Eintritt in Dag angeborne aT T zu

entrichten :
in den Städten Karlsruhe , Mannheim „ Freiburg

und Heidelberg ıı e aO
in den übrigen Städten iber 3000 Seelen Sfl .
m allen übeigen Staten Ce

in den Candgememndet i . a a eaa

Der Gemeinderath kann unter Zuſtimmung des Aus⸗

ſchuſſes den Unvermöglichen dieſe Gebühren ganz oder

theilweiſe nachlaſſen . Frauensperſonen haben für den

Antrittzihres angebornen Bürgerrechts $. 5 ) biefaraon
Geben niht zu bezahlen. |

Şe 43 : l
Außer dieſen Gebühren dürfen keine weiteren , unter wel — J

chem Namen es auch ſey , weder fuͤr die Gemeindekaſſe ,
noch für den Gemeinderath , gefordert werden .

§. 14 . f ; :

Wo in einer . Gemeinde von einem neu aufgenommenen

Bürger ( § . 38 ) befondere Beiträge für gemeinnützige

Localanſtalten gefordert werden dürfen , können ſolche Bei -
träge auch für den Antritt des angebornen Prorat
bezogen werden,
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